Ergebnisprotokoll der 3. Sitzung der Untergruppe „Rechtsschutz“ der


„Arbeitsgruppe zur Überprüfung der Rechtsordnung


hinsichtlich behindertendiskriminierender Bestimmungen“


am 30. Juni 1998








Am 30. Juni 1998 fand im Bundeskanzleramt�Verfassungsdienst unter Leitung von Univ.Doz. DDr.  POTACS die 3. Sitzung der Untergruppe „Rechtsschutz“ der „Arbeitsgruppe zur Überprüfung der Rechtsordnung hinsichtlich behindertendiskriminierender Bestimmungen“ statt. Die Sitzungsteilnehmer sind aus der beigeschlossenen Anwesenheitsliste ersichtlich.





Grundlage der Beratungen war ein den Teilnehmern zu Beginn der 2. Sitzung ausgehändigtes Arbeitspapier, in dem die in den Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Justiz fallenden verfahrens- und materiellrechtlichen Vorschriften, in denen ein Nachteil für behinderte Personen erblickt werden kann, erörtert werden.





In der Sitzung wurden die Punkte IV.-VI. des Arbeitspapieres - betreffend die Vorschriften des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB), des Notariatsaktsgesetzes (NotaktG), des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) und des Strafgesetzbuches (StGB) behandelt.





Zu Pkt. IV.1 (§ 273 ABGB) wurde festgehalten, daß im Zuge der in Ausarbeitung befindlichen Reform des Sachwalterrechts der Schutz der eines Sachwalters bedürftigen Personen verbessert werden soll. Auf bestehende Defizite im Bereich des Unterbringungsrechts der Länder wurde hingewiesen.





Zu Punkt IV.2 (§ 566 ABGB) wurde die Neuformulierung des Gesetzestextes unter Verwendung nichtdiskriminierender Wörter gewünscht.





Hinsichtlich Punkt IV.3 (§ 568 ABGB) bestand Einigkeit, daß die Einschränkung auf die Mündlickeit eine Benachteiligung von gehörlosen Personen darstellt.





�
Auch im Rahmen der Diskussion zu den Punkten IV.4 (§ 591 ABGB), IV.5 (§ 616 ABGB), IV.6 (§ 1 NotaktG), IV. 7 (§ 886 ABGB), IV.8 (§ 1308 ABGB) und IV.9 (§ 1494 ABGB) wurde angeregt, die veralterte Terminologie des Gesetzes dem modernen Sprachgebrauch anzupassen. 





Hinsichlich der §§ 591 und 616 ABGB wurde festgehalten, daß diese Bestimmungen eine Benachteiligung behinderter Personen zur Folge haben können, wobei jedoch auf die geringe praktische Bedeutung des § 616 ABGB hingewiesen wurde. Hinsichtlich des § 1 NotaktG und des § 886 ABGB bestand ebenfalls Einigkeit darüber, daß durch sie eine Benachteiligung behinderter Menschen eintreten kann. Dabei wurde das Problem aufgeworfen, wie die z.T. in Konflikt stehenden Interessen des Schutzes behinderter Menschen durch die besondere Form einerseits und die durch die Vorschreibung ebendieser Form für Mitglieder derselben Personengruppe verbundenen Nachteile andererseits in Einklang gebracht werden können. Als teilweise Lösung dieses Problem wurde vorgeschlagen, zugunsten der behinderten Personen eine nachträgliche Sanierungsmöglichkeit von aufgrund des Nichteinhaltens der geforderten Formerfordernisse rechtsungültigen Rechtsgeschäfte zu schaffen.





Zu Punkt V (§ 42 Abs 5 UrhG) wurde der Wunsch nach einer Ausnahmebestimmung zugunsten sehbehinderter Personen geäußert.





Hinsichtlich des Punktes VI. 1. (§ 90 StBG) wurde das Fehlen einer entsprechenden Bestimmung im Kindschaftsrecht beanstandet.





Zu Punkt VI.2. (§ 97 Abs 2 StGB) wurde neben der im Arbeitspapier enthaltenen Meinung auch die Ansicht vertreten, daß diese Bestimmung eine Diskriminierung behinderten Lebens an sich darstelle, die dazu diene, behindertes Leben zu verhindern.





Das Bundesministerium für Justiz sagte zu, aufgrund der Beratungsergebnisse ein überarbeitetes Papier vorzulegen.





Die nächste Sitzung der Untergruppe soll am 22. Juli 1998 um 10.00 Uhr im Bundeskanzleramt stattfinden, die Einladung hiezu ergeht gesondert. Im Rahmen dieser Sitzung sollen die Ergebnisse der Untersuchungen des Bundesministeriums für Finanzen � insbesondere hinsichtlich der BAO und des DVG � sowie des Bundesministeriums für Inneres � insbesondere hinsichtlich des Wahlrechts und des Personenstandswesens �  erörtert werden. Für September 1998 wurde eine Plenumssitzung, deren Gegenstand ein vom Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst zu verfassender Bericht über das Ergebnis der einzelnen Unterarbeitsgruppen sein soll, in Aussicht genommen.





Der Vorsitzende der Arbeitssitzung, Univ.Doz. DDr. POTACS, ersuchte die aus den Bundesländern angereisten Teilnehmer der Behindertenorganisation um Übermittlung der ihnen entstandenen Reisekosten und sicherte eine Bezahlung durch das Bundeskanzleramt für jeweils einen Vertreter zu.
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